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IMMISSIONSSCHUTZRECHTLICHE 

GEN E H M I GUN G 

A. Entscheidung 

1. Die F irma P- D Umweltschu t z Freiberg GmbH, Himmelfahrtsgasse 10 
in 09 599 Freiberg, erhält auf ihren Antrag vom 21.12. 1992 ge­
mäß §§ 4, 6 und 10 BlmSchG i . V.m. § 1 und Ziffer 8.7 Spalte 1 
des Anhangs zur 4 . Verordnung zur Durchführung des BlmSchG 
(4. BlmSchV ) nach Maßgabe der unter Abschnitt B genannten und 
mit Genehmigungsvermerk ver sehenen Antragsunterlagen sowie der 
in Abschnitt C aufgeführten Nebenbestimmungen die 

immissionsschutz r echt l iche Genehmigung zur 
Erri c htung und zum Betr i eb einer mikrobiolo­
g i schen Bodenbehandlungsanlage 

auf dem Flurstück Nr . 2714/3 der Gemarkung Freiberg der Stadt 
Freiberg . 

Tel.ron (m 71)4 .11 · 0 Tel. fax 4 S7 . 12 .'~ 

Gd.nn,.ichnct. Parkpl ill l< 

im Innen hof 
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Das Vorhaben um faßt im wesentlichen 

Entladung/Klassierung und Zerkleinerung bestimmter Korn­
fr a ktionen des kontaminierten Materials, 

- Herstellung der Mikroorganismensuspens i on und deren Zudosie­
rung zum Be handlungsgut, 

- Schadstoffabbau, 

- Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft und des Bodens. 

2. Die Ne benbestimmungen folgender Bescheide des Regierungspräsi­
diums Chemn itz und des Landratsamtes Freiberg bleiben 'unbe­
rührt und behalten ihre Gültigkeit, soweit in d i eser Genehmi­
gung nichts anderes ausgeführt ist: 

') Abfallrechtliche Genehmigung gemäß § 4 Abs. 2 Abfallgesetz 
(Ab fG) zur Errichtung und zum Betreibe n eines Zwischenla­
gers für minera l ö lkontamini erte Böden vom 30.09.1992, er­
tei lt durch das Reg i erungspräsidium Chemnitz 

2) Wasserrechtliche Eignungsfeststellung gemäß § 19 h Wasser­
hau s haltsgesetz (WHG) vom 02." . 199 2 für Becken' des Zwi­
schenlagers, erteilt durch das La ndratsamt Fr eiberg 

3) Was serrechtliche Eignungsfeststellung gemäß § '9 h WHG für 
Be c ken 2 des Zwischenlagers vom 16.07.1993, erteilt durch 
das Landratsamt Freiberg 

3 . Die unter Abschnitt B aufge führten und mit Gene hmigungsvermerk 
versehenen An t r agsünterlagen sowie ~ie im Abschnitt C genann­
ten Nebenbestimmungen sind Bestandteil dieser Genehmigung. 

4. Die I nbetriebnahme der Anlage ist dem Regierungspräsidium 
Chemn i tz und dem Staatlichen Umwe l tfachamt Chemnitz unverzüg­
li ch mitzutei l en. 

5. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens. Für diese 
Genehmigung we rden eine Gebühr in Höhe von 5.000,00 DM sowie 
Auslagen in Höhe von 252,00 DM festgesetzt. 

B, Antragsunterlagen 

Dieser Entscheidung l iegen folge nd e Antragsunterlagen zugrunde : 

1. Antragsteilung, Antragsformula re , I nhalt-,sverzeichnis (6 Sei­
t en) 

2 . Kurz besch r eibung der Anlage ( 6 Seiten) 

3 . Anlagen , Verfahrens- und Betriebsbeschreibung allgemein 
(2 Seiten) 

4. Theoretische Grundlage n (4 Seiten ) 
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5. Prak tische Durchf ührung (3 Seiten) 

6. Einge setzte Gerä t e und Ma schi nen (27 Seiten) 

7. Appa rateliste n (4 Seite n) 

8. Ve r fahrensbeschreibung (7 Seiten) 

9. Betriebsbe schreibu ng (5 Se iten) 

10. Sto f fe und Stoffdaten (17 Seiten) 

11. Reinhaltung der Luft (6 Sei ten) 

12. Reststof fe (3 Seiten) 

13 . Abwa sser (2 Seiten) 

14. Abfall (2 Seiten) 

15. Abwärme 

16 . Lärm 

17. Anlagensi c herheit (2 Seiten) 

18 . For mu lar Störfall-Verordnung 

19 . Arbe i t sschutz (1 1 Seite n) 

20. Umgang mi t wasser gefährdenden Stoffen, Baumaßnahmen, Ein­
gr iffs - und Ausgle ichsplan, Aussag en zum UVPG 

• 

21. Ma ß na hmen z ur Be t riebseinstel lung, Aussagen z u Festlegungen 
gemäß AbfG, Anfor derungen nac h TA- Abfall 

22. Topographische Karten, Maßstab 1 : 300 000, , 
( 2 Seiten ) 

23. Bauzeichnungen Er z l agerhalle (4 Seiten) 

24. Abnahmeer klärung für verbraucht e Aktivkohle 

25. Ablaufschema de r Sanierungsanlage 

26. Grundflfießbild, Verfahre n s fl ießbild (2 Seite n) 

27 . Prüfbericht Dich t ungsbahn (27 Seite n) 

25 00 0 

28. Gu tach ten übe r a k usti sche und gasförmige Emissione n 
(20 Sei ten) 

29. Besche i ni gung fü r einen Fachbetrieb gemäß § 19 1 WHG 

30. Fotodokumentation (2 seiten) 
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31. Abfal l rechtliche Genehmigung vom 30 . 09.1992 (3 Seiten) 

32. Wasserrechtliche Eignungsfeststellung vom 02 . 11 . 1992 
(4 Seiten) 

33. Wasser rechtliche Eignungsfeststellung vom 16.07.1993 
(4 Seiten) 

C. Nebenbestimmungen 

I. Immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen 

1. Die gesamte im Anlagenbereich Vorbehandlung befindliche Luft­
menge und die Abluft aus den Biomieten (Drainageleitung) sind 
Abluft r einigungseinrichtungen (ARE) zuzuführen . 

Die Abl eitung in die Atmosphäre hat so zu erfolgen, daß ein 
ungehinderter Abtransport der gereinigten Abluft mit der frei­
en Luf t strömung gewährleistet ist. 

2. Die Funktionsfähigkeit der ARE ist arbeitstäglich mittels 
Schnel l testverfahren zu überprüfen. Der Nachweis darüber ist 
zu führen. 

3. Für di e Abluftströme werden folgende maximale Emissionskonzen­
trationen unter Normbedingungen (0 Grad Celsius; 101 3 mbar) 
festge l egt: 

a) Staub 

b) - Organische Stoffe der Klasse I 
Summe der stoffe der Klassen I, 11 
und III nach Anhang E der TA Luft 
(ausgedrückt als Gesamtkohlenstoff) 

c) Krebserzeugende Stoffe nach TA Luft 
Zif f er 2.3 
- Benzo-a-pyren (als Lei t substanz 

f ür PAK) 
- Benzol 

10 mg/m 3 

10 mg/m 3 

50 mg/m 3 

lO)J9/m' 
0,5 mg/m 3 

Die Emissionswerte sind Halbstundenmittelwerte und beziehen 
sich a uf trockenes Abgas im Normzustand (0 Grad Celsius, 1014 
mbar) . Sie sind an der Quelle/den Quellen (Luftaustrittsöff­
nungen) einzuhalten . 

4 . Nach 3monatigem, spätestens 12monatigem Betrieb sind zum 
Nachweis der Einhaltung der gebietsbezogenen Immissionsricht­
werte nach TA Lärm Messungen von einer vom Sächsischen Staats­
ministe rium für Umwelt und Landesentwicklung bekanntgegebenen 
Stelle durchführen zu lassen. In dem meßlechnischen Nachweis 
sind alle bereits bestehenden und konzipierten Nut.zungen am 
Standort (Industriegebiet) mit zu berücksichtigen. Gegebenen­
fa lls ist gemäß DIN 18005 Teil 1 rechnerisch vom flächenbezo­
genen Schalleistungspegel auszugehen . Der Meßbericht ist dem 
Regierungspräsidium Chemnitz vorzulegen. Einzelheiten bzgl . 
der Messungen (z.B. Immissionsor te) sind mit dem Staatlichen 
Umwel t fachamt Chemnitz abzustimmen . 
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und darauf fo lgend aller drei Jahre sind zur Feststellung der 
Einhal tung der o.g . Emissionsbegrenzungen Emissionsmessungen 
durch eine vom Sächsischen staatsministerium für Umwelt und 
Landesentwicklung bekanntgegebenen Stelle durchführen zu las­
sen. Dabei sind außer organisch gebundenem Kohlenstoff (Ge­
samt-Cl insbesondere aromatische Kohlenwasserstoffe der BTX­
Reihe sowie polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe zu 
berücks ichtigen . 

Der Meßstelle ist aufzugeben, den Meßumfang vor Beginn der 
Messungen mit dem Staatlichen Urnweltfachamt Chemnitz abzustim­
men . 

Die Genehmigungsbehörde behält sich vor, die Emissionsbe­
grenzungen auf der Grundlage der Meßergebnisse und in Abhän­
gigkeit von der Art der i nstallierten ARE durch nachträgliche 
Anordn ung neu festzusetzen. 

6 . Die Bodenbearbei tung, Annahme und die Abgabe von Böden ist 
montags bis freitags von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr durchzufüh­
ren. Dies gilt nicht, soweit bei Havariefällen Boden angenom­
men werden soll. 

7 . Dem Regierungspräsidium Chemnitz ist spätestens bis zur Inbe­
triebnahme der Anlage die Bestellung eines Immissionsschutzbe­
auftragten und die Bezei c hnung seiner Aufgaben anzuz e igen. Der 
Immiss ionss c hut z beauftragte muß die erforderliche Fachkunde 
und Zuverlässigkeit besitzen. 

11. Abfallrecheliehe und bodenschutzrechtliche Nebenbestimmungen 

A. Annahmebe dingungen 

1. Es dürfen nur mineralölkohlenwasserstoffbelastete Böden ange­
nommen ' we r den, die folgenden An forderungen genügen : 

- mi t Abfallschlüssel 31423 
31424 
31441 

- Korngröße in abbau fähige r For m ~ 40 mm, Fremdanteil ~ 1 % 

Die mik robiologische Abbaubarke it der Schadstöffe, die eine 
Bodenbehandlung erforderlich machen, muß gegeben se i n. 

Mineralölkohlenwasserstoff-Gehalt ~ 30 000 mg/kg Trocken­
substanz (keine Übersättigungen) 

- Schwermetallgehalt ~ Zuordnungswert Z 1.1 der TR Böden 
Is t die natürliche Grundbelastung mit Schwermetallen > Z 
1 . 1, so is t die Behandlung des Bodens nur zulässig, wenn der 
beh a ndelte Bo den wieder in diesen Gebieten eingebaut wird. 
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- lmdere Schadstoffe (nicht oder nur schwer mikrobiologisch 
abbaubar ) ~ Z 1.1 der TR Böden. .;( . , - ""-

(Für Bauschutt und Erdaushub mit schädlichen Verunreinigungen 
- 314 24 - gelten die gleichen hier aufgeführten ,Anforderun­
gen. ) 

2 . Für d i e zu behandelnden Böden haben die genehmigten Entsor­
gungs-/Verwertungsnachweise und die Begleitscheine gemäß 
§§ 8 ff der Abfall- und Reststoffüberwachungsverordnung (Ab­
fRestÜberwV) vorzuliegen. 

3. Die o r dnungsgemäße Entsorgung der bei der Behandlung der mine­
ralölkontamlnierten Böden innerhalb der Anlage anfallenden Ab­
fälle ist durch den Betreiber nachzuweisen. 

Der vereinfachte Entsorgungsnachweis bzw. die Ausnahmeerklä­
rung einer Deponie ist nach Erteilung der Genehmigung unver­
zügli c h dem Regierungspräsidium Chemnitz nachzureichen. Für 
anfallende Abfälle, die beim Klassieren der Böden anfallen, 
ist vor Ablagerung auf der Kreismülldeponie Fre i berg die Zu­
stimmung der unteren Abfallbehörde des Landkreises Freiberg 
einzuholen. Anfallender Metallschrott ist in den Wirtschafts­
kreis l auf zurückzuführen. 

B. Bauliche Anforderungen 

1. Die Behandlung hat dem Stand der Technik entsprechend nur auf 
abgedichteten Flächen und grundsätzlich im geschlossenen Bau­
körper zu erfolgen. 

2. Eine bezüglich Havariefälle notwendig werdende Behandlung bzw. 
Zwischenlagerung im Freien ist vorab mit der Genehmigungsbe­
hörde (RegierungspräSidium Chemnitz) abzustimmen., Sie ist 
grundsätzlich nur zulässig, wenn 

die Grundfläche entsprechend dem Stand der Technik abgedich­
tet ist, 
die Mieten vollständig mit Folie abgedeckt sind, 
zur Abdeckung luftdurchlässige Folie verwendet wird, 
die Bodenluft in den Mieten über Filter abgesaugt wird, 
die Abdeckung so ausgeführ t wird, daß eine Kontamination 
umliegender Flächen ausgeschlossen werden kann oder 
die Lagerung im allseitig geschlossenen Container erfolgt. 

C. Anforderungen an die Behandlung 

1 . Die Be handlung kontaminierter Böden hat chargenweise nach den 
einze l nen Herkunftsorten zu erfolgen (VermisChungsverbotI) . 

Wird e s notwendig, mehrere Chargen zu einer Mie t e zu vereinen, 
ist .durch geeigne te Maßnahmen sicherzus t ellen, daß es zu kei­
ner Vermischung kommt . Die einzelnen Chargen sind zu markie­
ren. 
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2, Di e Zugabe von nicht oder nur aerina belastetem Material zu 
kontami nierten Böden ist nicht~zulässig (Verdünnungsverbot!). 

3 . Die Zugabe von Bodenwertstoffen nach der Behandlung ist mög­
lich. 

4 . Es werden folgende Behandlungsziele festgelegt : 

- Miner alölkohlenwasserstoffe ~ 500 mg/kg TS, 
- ander e abbaubare Schadstoffe ~ Z 1 . 1 der TR Böden. 

Andere Reinigungsziele bedürfen einer gesonderten Entscheidung 
nach Pr üfung des jeweiligen Einzelfalls . 

5. Wird d a s Reinigungsziel nicht erreicht, dann ist das behandel­
te Ma ter ial ein besonders überwachungsbedürftiger Abfall, des­
sen En t sorgung der Nachweispflicht unterliegt. 

D. Anforde rungen an die Kont r olle und Überwachung 

1. Die Eingangsanalyse hat zu enthalten: 

die Deklarationsanalyse i.S . der TR Böden; 
den Nachweis der mikrobiologischen Abbaubarkeit der Schad­
stof f e unter Beachtung der Behandlungstechnologie. 

2. Der Umf ang der Ausgangsanalyse hat dem der Eingangsanalyse mit 
Ausnahme der mit der Eingangsanalyse ausgeschlossenen Inhalts­
stoffen und den Einbaukriterien der TR Böden zu entsprechen . 

Die .ZI..na lysen sind möglichst durch ein anerkanntes Labor durch­
führen zu lassen . 

3 . Der An l agenbetreiber hat zur Fremdüberwachung zweimal jährlich 
eine Ana l yse des Ausgangsmaterials auf eigene Kosten durchfüh­
ren zu lassen. 

4. Bei Chargen> 500 Tonnen hat die Eingangs- und Ausgangsanalyse 
nach jeweils 500 t zu erfolgen . 

Bei Chargen< 10 t ist die Analyse in Abstimmung mit der zu­
ständigen Fachbehörde (Staatliches Umweltfachamt Chemnitz) im 
Mi ndestumfang durchzuführen. 

In der Regel sind die Feststoffwerte (mg/kg TS), der pH-Wert 
und die Leitfähigkeit zu bestimmen . Bei Gehalten> Z 0 der TR 
Böden i s t z usätzlich die Bestimmung der Eluatwerte (mg/I) not­
wendi g. 

E. Anford e rungen an die Verbringung 

Zusammen mi t d e r Ausgangsanalyse ist der jeweils örtlich zustän­
di gen Behörde (Landratsämter, Berg behörden) ein Verwertungsvor­
sch lag z ur Entscheidung einzu r eichen. Grundlage dieses Vorschla­
ges sind d ie Verwertungsmöglichkeiten entspreche nd der Einbau­
klasse d er TR Böden. 
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F. Allgemeine Anforder unge n 

1. Der Anlagenbetreiber hat zu gewährleisten, daß nur solches Ma­
t erial angenommen wird, bei dem durch eine mikrobiologische 
Behand lung das vorgese hene Reinigungsziel er reicht wird . 

2 . De r Betre i ber hat a lle Daten, die den Eingang, die Behandl ung 
und den Ausgang des Materials betreffen, in einem Betrlebsta­
gebuch zu erfassen, wi e z.8 . 

- He rkunftsort, Menge, Einga ngswerte, 
Beginn, Verlauf, Ende der Behandlung einsehl. Analysen, 
stof f z ugaben, Umsetzungen, stillstandszeiten, 
Menge, Ausgangswerte, Abnehmer, Verbringungsort des behan­
d e l ten Ma ter ial s . 

Das Be triebstage bu c h ist mindestens fün f Jahre aufzubewahren . 

3. Bis zum e ndgül tigen I nk rafttrete n der "Anforderunge n an d i e 
s tof f lic he Verwertung von Reststoffen und Abfälle n" und der 
damit verbund e ne n möglichen einheitlichen Regelungen sind für 
den Einbau von Bodenmaterialien aus mik robiologis c hen Bodenbe­
handlungsan l ag e n mi t Ge halten ) Z ' . 1 ( Einbauklasse ' , 2 und 2) 
folgend e Angabe n katastermäß i g zu dokumentieren: 

- Ort des Ei nbaues (Lage, Koordinaten, Flurbezeichnung), 
Art der Maßnahme, 
Herkunft des Bodens , 

- Analysenergebni sse, 
- Einbauklasse, 

Menge, 
Abstand der Schüt tkörperbasi s z um höchsten z u erwartenden 
Grund wasserstand, 
bei Ei nbauk lasse 2 die Art der technischen Sicherungsmaß­
nahme; 
Träger der sa umaß nahme und 
Einbau firme n. 

Diese Dokumentation ist i n Abstimmung zwisc hen dem Bodensani,e­
rer und dem Träge r der Bauma ßna hme/Einbauf i rma dem z us tändigen 
La ndra tsamt b z w. der Stadtverwa l t ung z u r vorläufigen Aufbewa~­
ru ng zu übergeben . 

4. Das Regierungspräsidium Chemni tz behält sich bei begründetem 
Verdac h t vor, e ine Prüfung des dekontami n i e rten" Bodens hin­
sichtl ich evt l . mikrobio!ogisch g e bilde t er polyhalogenierter 
Dibenzo-p-dioxi ne und Dibenzofurane zu forder n. 
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111 . Nebenbest i mmungen hinsichtlich Gesündheitsschutz 

1 . Di e zum Einsatz kommenden Bakter ien sind - soweit d i ese der 
Risi kogr uppe 2 (einschl ießlic h Risikogruppe 1 - 2) zugehören 
vom Hersteller der Bakteriensu spension dokumenti e ren z u las­
sen. Für den Einsatz vorgesehene Mikroorganismen, die n icht 
aus der gezielten Vermehrung der i n den zu sanierenden Böden 
vorkommend en Mikroben stammen, h aben der Ris ikogruppe 1 zu 
ent s prechen. 

2. Vom Be trei be r der Anlage s ind die mikrobiologischen Befunde 
i m Ra hme n der Prozeßsteuerung und - überwachung während der 80-
denbehandlung - insbesondere bezüglic h von Keimen der Risiko­
gruppe 2 ( ei nsehl . 1 - 2) und 3 - z u d o kumentieren . 

3 . Die Ri sikogruppe n 3 und 4 sind für di e biologischen Bodenbe­
hand lu ng grundsätzlic h a usz uschlie ßen. I nsbesondere dü rfen 
pa thogene Bakterien der Gattungen Salmonella und Shige lla so­
wie d i e Arten Staphyl ococcus a ureus, Pseudomonas aeruginosa , 
Clostridium perfri ngens, Cl . t e tani, Cl . bottilinium und Bacil­
lus a nthracls in den eingesetzten Bakteriensuspensionen nicht 
enthalten sein. Ihr eventuelles Auftrete n ist a l s Havarie zu 
wer ten . 

IV. Gewerberechtliche und brandschutztechnische Nebenbestimmungen 

1. Arbeitsstätt en und Arbeitspl ätze einschl ießl i c h der Verke hrs­
und Re tt ungswege müssen e nt sprechend der Arbeitsstä ttenverord­
nung vom 20. 11 . 1975 in der z uletz t gült igen Fass ung ein­
schli e ßlich der dazugehörigen Arbeitsstättenrichtlinie gestal­
tet se in und erhal ten werden . 

2. Auf der Grundlage der Anza hl der besc häft igten Arbei tnehmer 
müssen die Soz ialräume hinsicht lich ihre r Bemess ung, Ausstat­
tung und En tfernung von de n Arbeitsplätzen de n 

ASR 3 7/1 
ASR 29/ 1 
AS R 35/1 
AS R 34/1 

- 4 
- 4 

5 

e nt sprechen. 

Toilettenräume 
Pausenräume 
Wasch r äume 
Umkleideräume 

3. Di e eingesetzten Arbei tsmi ttel müssen nach den ·z utre f fenden 
Unfal l verhütungsvorschriften sowie nach den a l lgemeinen a ner­
kann ten Regel n der Tec hnik s o beschaffen sein, daß be i bestim­
mungsgemäßem Betrieb Gefähr dungen der Arbe itnehmer vermieden 
werd en . Mechan ische Gefahrenstellen an Maschinen und Apparaten 
sind zu vermeiden . 

4 . Es sind schriftlich abgefaßte, klare und für die Beschäftigten 
verständliche Betriebsanwe isungen, die die vorhersehbaren Be­
triebszus t ä nd e erfassen , auszuarbeiten und den Beschäftigten 
z ur Kenntn is z u bringe n . 
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Di e beim ürngang mit Gefahrstoffen aüftretenden Gefahren sind 
zu erfassen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen und Ver­
haltensregeln festzulegen (§ 20 GefahrstoffVl. 

5. Es i st dafür zu sorgen, daß an Arbeitsplätzen die zulässigen 
Arbeitsplatzkonzentrationen (MAK- bzw . TRK-Werte) gesund­
hei t sschäd l icher Stoffe nicht überschritten werden. Stellen, 
an denen gefähr l iche Konzentrationen auftreten können, müssen 
mit örtlichen Absaugungen versehen sein. Es ist eine Arheits­
bere i chsanalyse gemäß TRGS 402, insbesondere bezüglich der 
BTX-Aromaten und Dieselmotor-Emissionen durchzuführen und der 
Kon t rollmeßplan festzulegen. Diese Maßnahmen sind mit · dem 
staat l ichen Gewerheaufsichtsamt Chemnitz abzustimmen . 

6. Beim Betre i ben de r Anlagen zur Behandlung kontaminierter Bö­
den ist die ZH 1/183 von 04/1992 "Richtlinie für Arbeiten in 
kon t aminier ten Bereichen" zu beachten. 

7 . In Arbeitsräumen ist der Schallpegel so niedrig zu halten, 
wie es nach der Art des Betriebes möglich ist . Der Beurtei­
lungspe,gel am Arbeitsplatz darf höchstens 85 db{A) betragen . 

8. Einzelheiten zur Ausführung der Zufahrt, der Aufstell- und 
Bewegungsf l ächen für die Feuerwehr müssen den Anforderungen 
nach § 5 Sächsischer Bauordnung (SächsBO) sowie der Ziffer 5 
der Verwal t ungsvorschrift zur SächsBO (VwVSächsBO) entspre­
chen . 

9. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wasser­
menge von 1.600 l/min (96 m3 /h) tür mindestens zwei stunden 
nachzuweisen. 

Einzelheite n bezüglich der Entnahme des Löschwassers aus dem 
Versorgungsnetz oder anderen von der Feuerwehr jederzeit be­
nutzbaren Entnahmestellen (unabhängige Löschwasserversorgung) 
sind mit de r zuständigen Brandschutzdienststelle (Freiberg) 
abzustimmen . 

Die Lage de r Löschwasserentnahmestellen ist durch Hinweis­
schi lder gemäß DI N 4066 deutlich zu kennzeichnen. 

10. Die in den baulichen Anlagen vorgesehenen Rauchabzugsöffnun­
gen sind nach der OIN 18232 zu planen und einzubauen. 

11. Die maßgebenden Sicherheitsregeln für die Ausrüstung der Ar­
beitsstätten mit Feue rlöschern sind in der Unfallverhütungs­
vorsc hrift ZH 1/ 20 1 festgeschrieben. Diese ist einzuhalten. 
Entsprechend sind Feuerlöscher bereitzustel l en. 

12 . Türe n von Ausgängen und Notausgängen müssen in Fluchtrichtung 
aufs c hlagen. Die Türen sind als Rettungswege mit entsprechen­
den Hinweisschildern gemäß DIN 4844 zu kennzeichnen. Die Tü­
ren müssen von innen jederzeit ohne fremde Hilfsmittel geöff­
net werden können. 
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13. Für d ie betriebliche Anlage is t eine Brandschut.zordnung gemäß 
DIN 14096 zu fertigen. 

D. HINWEISE 

1. Die Genehmigung erlischt gemäß § 18 BImS ehG, wenn nicht inner­
halb von zwei Jahren nach Unanfechtbarkeit dieser Genehmigung 
mit de r Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen worden 
ist. Die Genehm i gung erlischt fer ner, wenn die Anlage während 
eines Zeitraumes von mehr als 3 Jahren nicht betrieben wird. 

2. Wesen tl iche Änder ungen bedürfen vor i h rer Durchführung eines 
erneuten Gene hmig ungsve rfahrens (§ 15 BImSehG ) . 

3. Beabsichtigt de r Betreiber, den Betrieb der Anlage einzustel­
len, so hat er d i es unter Angabe des Zeitpunktes der Einstel­
lung dem Regierungsprä s idium Chemnitz unverzüglich anzuzeigen. 
Der An zeige si nd Unterlagen über die vom Betreiber vorgesehe­
nen Ma ßn a h men z ur Erfüllung der sich aus § 5 Abs. 3 BlmSchG 
ergebe nen Pfli c hten bei z ufügen (§ 16 abs. 2 BImSehG) . 

4. Gemäß § 1 Satz 1 der 11. BlmSchV unterliegen Betreiber von 80-
denbehand l ungsan lagen d e r Pflicht z u r Abgabe von Emissionser­
kläru ngen ( § 27 Abs. 1 BImSehG) . 

5. Gemäß §§ 8 ff ABfRestÜberV habe n Begleitscheine und die geneh­
migten Entsorgungs- und Verwertungsnachweise vorzuliegen. 

6 . Für Bö den aus Al t l astenverdach t s flächen ist be i deren Untersu­
c hung die faehspezifisehe Vorgehe nsweise aus dem Altlastenbe­
reich anzuwenden (LAGA- AG 6/93). Bei unspezifischem Verdacht 
auf Be lastungen außer MKW ist eine Mindestuntersuc hung durch­
zuführen; s iehe Tabelle a ) LAGA- AG 6/93. 

7 . Bodenaush ub mit minera l isch e n Fremdbestandteilen ) 10 Val. % 
gilt als Bauschu t t (vgl. Abschnitt C Ziffer I I. A. l). Es gilt 
das Ve r mischungsverbot (Abschnitt C Ziffer II.C . 1). 

8. Di e Genehmigung gemäß Zi ffer 1 der En tsc h eidung geht auch auf 
einen e ventuellen Rechtsnachfolger des Antragstellers über. 

9. Verstöße gegen immissionsschutzrechtliche Vorschriften oder 
gegen Nebenbestimmungen (AbsehnLtt C) könne n, wenn sie ei ne 
Ordnu ngswi drigke i t nach § 62 BlmSc hG dars tellen, mit ei ner 
Geldbu ße bis z u 100.000,00 DM geahndet we rden . 

E. BEGRÜNDUNG 

I. Sachverhalt 

1 . Mit Schreiben vom 21. 1 2 . 1992 beantragte die Fi rma P- D Umwe lt­
schutz Freibe rg Gmb H, Himmelfahrtsgasse 10 in 09599 Freiberg , 
die immissionsschutzrechtliche Gene hmigung gemäß §§ 4, 6 und 
10 Bl mSc hG z ur Erricht u ng und zum Betrieb e iner mikro biologi­
sehen Behandlungsanlage für minera l ölkohl enwasserstoffbelaste­
te Böden auf d e m Flurstück Nr. 27 1 4/3 der Gemarkung Freiberg 
in 09599 Freiberg . 

• 
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2. Der geplante Standort der mikrobiologischen Sanierungsanlage 
befinde t sich i n Freiberg auf dem Grundstück Frauensteiner 
straße 81, Flurs tücks- Nr. 2714/3. Die im Jahre 1975 errichtete 
Stahlbauha l le ("Erzlagerhalle") diente einem Metallhüttenun­
ternehmen der Lagerung und des Umschlages von Zinkkonzentrat 
und Zu sch l agssto ffen z ur meta l lurgischen Zn- Gewinnung_ 

3. Kerns t ück der Anlage sind die Biobeete (Behandlungsrnieten), in 
denen der mikrobielle Abbau des Schadstoffes erfolgt. Sie wer­
den e n t sprechend der vom Betre iber eingesetzten Technik aufge­
setzt und mit einer Belüftungseinrichtung versehen . 

Zum Transport, zur Klassierung und zur Zerkleinerung des Bo­
dens werde n Ma schinen z um Einsatz kommen, die auch im Tiefbau 
verwendet finden (Radl ader, Cleaner, Prallbrecheranlage). Die 
Halle nkonstruktion (L = 1 29,5 m, B = 27,5 m) erlaubt es, den 
Schadstoffabbauvorgang witterungsunabhängig zu gestalten. 

Die Anlag e besteht insgesamt aus einem Vorbehandlungszelt von 
einer Größe von 720 m~ und zwei Behandlungsmieten von 1.120 
bzw. 560 m~ . Hin zu kommt im Eingangsbereich eine Abkippfläche. 

4. Eine Nut z ungsänderung l iegt nach Aussage der unteren Bauauf­
sichtsbehörde nicht vor. Baulic he Veränderungen der Halle, die 
der Zustimmung der un teren Bauaufsichtsbehörde bedürfen, wer­
d e n nicht getrof f en. 

5. Anfallende sani täre Abwässer werden in das Abwassersystem der 
Fa. Saxonia AG i.L. auf der Grundlage eines privatrechtlichen 
ver t rages (Mietvertrag ) e ingeleitet. 

6. Die nächstgelegene Wohnbebaüüng befindet sich in einer Entfer­
nung von über 400 m von der Anlage. Dazwischen ist Industrie 
und Gewerbe a ngesiede l t. 

7. Ein bestät igter Flächennutzungsplan der Stadt Fre i be rg liegt 
bis dato nicht vor . De r geplante Standort befindet sich im 
überbaute n Inn e nberei c h (§ 34 BauGB) der Stadt Freiberg. Die 
d er zei tige bauliche Nutz ung is t durc h Gewerbe und Industrie 
geprägt. 

In sei ner Stellungnahme vom 09.02.1993 stimmte das Land ra tsamt 
Freiberg (Dezernat Bauwesen) dem Bauvorhaben aus bauplanungs­
rechtlicher Si c ht zu. Die Stad t Freiberg stimmte dem Vorhaben 
mit Schreiben vom 10.03.1993 bzw. 06.08.199 3 zu. 

8. Das Vorhaben wurde am 21.05.1993 im Amtsblatt der Sächsischen 
staa t sregierung sowie in der Freien Presse, Gebiet Freiberg/ 
Brand-Erbisdorf, öffentlich bekanntgemacht. 

9. Die Stell ungna hmen der Behörde n, deren Aufga benbereich durch 
das Vorhaben berührt wird, wurden durch die Genehmigungsbehör­
de e i ngeholt . 
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10. Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unterlagen lagen , 
einen Monat, vom 28.05 .1 993 bis 28.06.1993, i m Neue n Rathaus 
der Stadt Freiberg und im Regierungspräsidium Chemnitz öf ­
fentlich aus. Die Einwendungsfrist endete am 13.07.1993 
24 . 00 Uhr. 

1', Es wurden durch die Firmen Dierichs & Hagedorn Consulting 
GmbH und Saxonia Industrieentwicklungs- und Service GmbH, 
beide a nsäss ig in Freiberg, fristgerecht Einwendungen erho­
ben. Der Erörterungstermin fand am 21 . 07 . 1993 im Abgeordne­
tensaa l des Rathauses in Freiberg statt. 

In Auswertung des Erörterungstermins wurde dem Antragsteller 
aufer legt, die Lärmimmiss ionsprognose zu überarbeiten und dem 
Regierungspräsidium Che mnitz nachträglich Meßberichte vorz u­
legen (Abschnit t C, Ziffer 1.4). 

11. Rechtliche Ausführungen 

1 . Die Errichtung und der Betrieb der Anlagen bedürfen der im­
mi ssionsschutzrechtli c hen Genehmigung gemäß §§ 4, 6 und 10 
BlmS chG i.v.m. § 1 4. BlmSchV i.V.m. Ziffer 8.7 Spalte 1 des 
Anhangs zur 4. BlmSchV. 

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2. 1 g der BlmSc hGZuVwV i.d.F. der 
2 . BlmSchGZuÄndvwV ist das Regierungspräsidium Chemni tz die 
zuständige Genehmigungsbehörde . 

2. Die Gene hmigung beruht auf § 6 BImSehG. 

3. Die Formul ierung der Nebenbestimmungen in Abschnitt C hat 
ihre Rechtsgrundlage i n § 12 Abs. 1 BlmSchG. Dementsprechend 
kann die Genehmigungsbehörde durch Nebenbestimmungen zur Ge­
nehm i gung die Erfüllung der i m § 6 genannten Genehmigungs­
voraussetzungen sichers tellen, sowe it dies erforderlich ist. 
Die Nebenbestimmungen sind in diesem Sinne erforderlich und 
sachgerecht. 

Die zuständige Überwac hungsbehörde i . S. §§ 52, 27 BlmSchG 
i.V .m . §§ 3, 4, 5 und 6 11 . BlmSchV 1st gemäß § 9 
BlmS c hGZuVwV i.d.F. d e r 1. BlmSchGZuÄndVwV das Staatliche 
Umwel tfachamt Chemnit z . 

4. Es ist sichergestellt, daß das Vorhaben die Anforderungen 
des § 5 BlmSchG bei Errichtung und Betrieb der Anlage gemäß 
de r i m Abschn i tt B gena nnten Antrags unte rlagen, soweit in 
d en Nebenbestimmungen (Abschnitt C) nichts a nderes bestimmt 
wurde, erfüllt. 

Dazu i st folgendes aus zuführen: 

4.1 § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG gebietet zum einen den Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen. 
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Wann l ufttransportierte Schadstoffe schädliche Umwelteinwir­
kungen hervorru fe n, bestimmt s ich nac h der Definition dieses 
Begri f fes in § 3 Abs. 1 BImSehG. Danach müssen die Immissio­
nen nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sein, Gefahren, er­
hebliche Nachte ile oder erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinhe i t oder die Nachbarschaft herbeizuführen . 

Hinzu kommt die Pfli cht des An l agenbetre ibers, sonstige 
(nicht imm i ssionsbeding te ) Gefahren, erhebliche Nachteile 
oder e rhebl iche Belästigungen zu vermeiden. 

Bei de r Prüf ung der Frage , ob die vom Betrieb einer genehmi­
gungsbedürft ige n Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen Ge­
sund he itsge fahren, erhebli c he Nac htei le oder erhebliche Be­
läst igungen verursachen, ist die TA Luft 1986 heranzuziehen. 

Auch § 5 Abs . 1 Nr. 2 BImSehG, di e Vorsor gepflicht, wird bei 
antragsgemäßer Ausführung und Bea c htung der Nebenbestimmun­
ge n i n diese Entsche idu ng in vollem Umfang beachtet . § 5 
Abs. 1 Nr . 2 BImSchG ver l angt, daß Vorsorge 'gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen getroffen wird, " i nsbesondere durch die 
den Stand der Technik entsprec henden Maßnahmen zur Emis­
sionsbegrenzung" . Di e gesetzlic hen Vorsorgeverpflichtungen 
werde n im Genehmigungsverfahren konkretisiert . Dabei steht 
der Behörde, was den stand de r Technik betrifft, kein Ermes­
sungs sp ielraum zu . Dies bedeutet, daß die Antragstellerin 
ihre Vorsorgeverpflichtung durc h di e Einhaltung im Abschnitt 
C ge forderten Emissionsgrenzwerte z u erfül len hat. 

Die Ab luftreinigu ng sanlage ist erforderlich, um die von der 
Anl a ge ausgehe nde n Emissione n von Staub- und organischen 
Stüff e n einschließl ich de ren geruc hs intens i ven Komponenten 
wirksam zu minimieren. 

4 .2 Für die beantrag te Anlagenart t rifft die TA Luft keine spe­
ziellen Rege lunge n zur Emissionsbegrenzung. Es war deshalb 
bei der Fes tlegung de r Grenzwerte von de n a llgemeinen Regeln 
nach Ziffe r 3.1 der TA Luft auszugehen. 

Nach dem derzei ti ge n s tand de r Abluftreinigungstec hnik ist 
bei Ges am ts taub eine Mas senkonzentration von 10 mg/ m3 e r­
reichbar. Es wurde deshalb abweichend von der TA Luft Ziffer' 
3 .1 .3 diese r Wert zur Emiss i ons begre nz ung f estgeleg t. 

Bei de r Fes tset zung der Emissionsbegren zu"ng für organische 
Stoffe wur de von der Summenregel (nach TA Luft Ziffer 3 . 1 . 7) 
ausgegangen und davon, daß keine Erkenntnisse vorliegen 
bzgl. der Unterschreitung des Massenstroms von 3 kg/h . Der 
Stand der Techn i k erlaubt die Einhaltung eines Gre nzwertes 
abwe ichend von der TA Luft von 50 mg/ m3

, Die Angabe als Ge­
samt-C di ent der Minimierung des Meßaufwandes. 
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Bei der Festsetzung der Grenz\·!erte für krebs erzeugende Stof­
fe wurde vom Minimierungsgebot der TA Luft Ziffer 2.3 Satz 1 
ausgegangen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Ab­
schlußberichtes der Arbeitsgruppe "Krebsrisiko durch Luft­
verunreinigungen" des LAI (Juli 1991) und auf der Grundlage 
der der zuständigen Überwachungsbehörde (Staatliches Umwelt­
fachamt Chemnitz) vorliegenden Erkenntnisse aus roh- und 
reingasseitigen Emissionsmessungen an vergleichbaren Anlagen 
wurden die Grenzwerte festgesetzt . 

Mit dem geforderten Um fang der Schallimmissionsmessungen 
(Abs chnitt C Ziffer I.4) werden gleichzeitig die zum Erörte­
rungstermin vorgebrachten Einwendungen entsprechend berück­
sich t igt . Der Vorbehalt in Abschnitt C Zif fer 1 . 5 ist nach 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geboten und soll ins­
besondere der Minimierung des Meßaufwandes dienen. 

Es kann unter Berücksichtigung der Schalleistungspegel der 
eingesetzten Geräte und der Entfernung zur nächstgelegenen 
Wohnbebauung (> 400 m) davon ausgegangen werden, daß durch 
die von der Anlage einschließlich des Fahrverkehrs ausgehen­
den Schallemissionen die spezifischen Immissionsrichtwerte 
für Mischgebiete nach TA Lärm eingehalten werden können . 

. 
Die Bestimmung erstmaliger und wiederkehrender Messungen 
nach § 28 BlmSchG im geforderten Umfang ergibt sich aus dem 
gegenwärtig hier noch ungenügenden Kenn t nisstand über das 
spezifische Emissionsverhalten derartiger Anlagen sowie aus 
der gesetzlichen Pflicht zur Abgabe einer Emissionserkärung 
(Abschnitt C Ziffer 1 . 5), 

Die zeit liche Begrenzung des Lkw-Transpor ts lSC aus Gründen 
des Schallschutzes der an den Verkehrswegen ansässigen Wohn­
nachbarschaft geboten. Der interne Anlagenbetrieb ist davon 
nich t berührt (Abschnitt C Ziffer 1 . 6). 

Die Bes tellung eines I mmissionsschutzbeauftragten (Abschnitt 
C Ziffer 1.7) beruht auf § 1 Abs. 1 5. BlmSchV i . V.m . Anhang 
1 Nr. 42 5. Blm$chV. 

4.3 Die Forderungen unter Abschnitt C Ziffer II.A . 1 entsprechen. 
den Fest legungen der Feststoffe TR Teil I Abschnitt 1 "Bo_ 
den " des Entwurfs der LAGA- Richt linie vom 04 . 06.1993 . Sie 
waren somit als Stand der Technik zu verlangen . 

Zu den Anforderungen an die stoffliche Verwertung von Rest­
stoffen/Abfällen der TR Böden (Technische Regeln für die 
Verwertung mineralischer Abfälle und Reststoffe aus dem Bau­
bere i ch, Altlasten und Schadensfälle - Stand 04 . 06 . 1993 -
ausgearbeitet durch O. g . Bund-/Länder-Arbeitsgruppe) wird 
folgendes ausgeführt: 
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Zur Vereinheitlichung im Vollzug werden Zuordnungswer te (Z 0 
bis Z 5) festgelegt, die un ter Berücksichtigung des Gefähr­
dungspotent ials eine umweltverträgliche Verwer t ung von ll.a . 
ölverunreinigten Boden ( nach dessen Sanierung ) gewährlei­
sten. Dabei werden mehrere Einbauklassen unterschieden, de­
ren Einte ilung auf Herkunft, Beschaffenheit und Anwendung 
nach Standortvoraussetzungen basiert. 

Der Begriff "Einbau!! umfaßt d ie Verwendung bzw . Verwertung 
der Materialien, z,8. Abfall (Reststoff-) - schlüssel 31423 
- ölverunreinigte Böden, bei Baumaßnahmen im weitesten Sin­
ne, z.B. Erd-, Straßen- , Landschafts - und Deponiebau sowie 
bei der Verfüllung von Baugruben und Rekultivierungsmaßnah­
men. Nicht darunter fällt jedoch das Einbringen genannter 
Mater ialien in Gewässer und untertätige Hohlräume, sowie das 
flächenhafte Ei n- und Ausbri ngen in landwirtschaft lich, 
forstwirtschaftlich und gärtnerisch genu t zte Böden . 

Di e Zuordnungswerte Z 1 (Z 1.1 und ggf. 1.2 ) s t ellen die 
Obergrenze für " den offenen Einbau unter Berücksichtigung be­
stimmter Nutzungseinschränkungen dar (Schu tzgut: Grundwas­
ser). Grundsätzlich gelten die Z 1.1 - Werte. Bei Einhaltung 
dieser Werte ist selbst unter ungünstigen hydrogeologischen 
Vora ussetzungen davon auszugehen, daß keine nac hteiligen 
Veränderungen des Grundwassers auftreten . 

Bei Un terschreitung von Z 1.1 und ggf . Z 1. 2 ist ein of fener 
Einbau von Böden in Fl ächen möglich, die im Hi nblick auf ih­
re Nutzung als unempf i ndli ch anzunehmen sind . 

4.4 In Ziffer II . C.4 aufgeführte Bestimmung von El uatwerten ist 
in Abhängigke it vom späteren Einbauort notwendig. 

4.5 Die Antragstel lerin weist nach, daß die Konzep t ion des Be­
triebes eine Minimierung der Entstehung von Reststoffen oder 
Abfäl len gewährleistet . Darüber hinaus is t der en Entsorgung 
sichergestellt (§ 5 Abs . 1 Ziffer 3 BlmSchG). 

4.6 Zu Abschnit t C Ziffer 111 

Beim Betrieb von bio l ogischen Bodensanierungsanlagen werden 
Suspensionen vorgezüchteter Kulturen spezieller Mikroorga­
nismen (Ba kteri e n) verwendet, die auch zum Teil der Risiko­
gr uppe 2 gemäß Merkblatt der Berufsgenossenschaft Chemische 
Industrie B 0061 - 92 ZG 1346 zuzuordnen s i nd . 

Eine potentielle - wenn auch nach den b i sherigen Erfahrungen 
mit derartigen Anlagen nur begrenzte - Gefährdung ist darin 
zu sehen , daß 

- Fehl c hargen der Hers t e ller kommerziel l vertr iebener Kul­
turen (z . B. als Billigproaukt) zum Einsatz kommen könneo 
und daß 

Bakterien - Suspension aus den Transpor tbehältern unter 
havarieähnlichen Bedingungen austreten kann. 
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Es \>laren deshalb die speziellen Bestimmüngen zum Vorsorge­
nachweis festzulegen. 

6 . Andere öffentlich-rechtliche Vorschriften, soweit sie im 
Rahme n dieses Verfahrens zu prüfen waren, und Belange des 
Arbeitsschutzes stehen bei Einhaltung der Nebenbestimmungen 
der Errichtung und des Betriebes der Anlage nicht entgegen. 
Insbesondere ist das Vorhaben nach §§ 35 Abs. 2, 36 8auGB 
bauplanungsrechtlich zulässig. 

7. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 1, 2, 6, 12, 13, 17 , 31 
Abs. 2 Sächsisches Verwaltungskostengesetz (SächsVwKG ) vom 
15.04 . 1992 (SächsGVB1. Nr. 16 vom 08.05.1992 S . 164 f f ) 
i.V.m. Ziffer 1 . 1 b, f des Gebührentarifs für immissions­
schu t zrechtliche Angelegenheiten vom 18 . 09.1990. 

Di e vom Landratsamt Freiberg für ihre wasserrechtliche Zuar­
bei t selbständig erhobene Gebühr von 384 , 00 DM kann nicht 
berücksichtigt werden, weil der betreffende Betrag nicht der 
Staa t skasse zugeführt wurde. Die Aus lagen wurden entspre­
chend den im Verfahren entstandenen in §§ 12, 13 SächsVwKG 
aufgeführten Aufwendungen festgesetzt. 

8. Die Kosten werden einen Monat nach Bekanntgabe des Beschei­
des fällig und sind unte r Angabe des Az.: 64- 8823.12-07-11 
be i der Sparkasse Chemnitz, Konto-Nr . 34501533, Bankleitzahl 
8705 62 12, e inzuzahlen. 

F. RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be­
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift beim Regierungsprä­
sidium Chemnitz, Brückenstraße 10, 09111 Chemnitz, Widerspruch 
erhoben werden. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmäch­
tigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden, Ihnen 
zugerechne t. 

gezeichnet 

Krauß 
Re feratsle iterin 


